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JHS Jugendhilfe - Schule 

 
 
1. Grundsatz und Rechtsgrundlage 
 
§§ 11-14 SGB VIII  
Der Landkreis Potsdam-Mittelmark fördert Projekte zur Vermeidung von Schulverweigerung, kooperative 
Lernprojekte und temporäre Angebote zur Prävention gegen Gewalt und Mobbing.  
 
 
2.  Förderbereiche 
 
2.1. Schulprojekte 
 
Schulprojekte dienen dazu, Unterstützungsleistungen für Kinder und Jugendliche am Standort Schule zur 
Verfügung zu stellen. Weitergehende Interventionsleistungen sollen dadurch vermieden werden.  
Zu den bereits laufenden Projekten gehören Projekte zur Vermeidung von Schulverweigerung,  
kooperative Lernprojekte und temporäre Angebote zur Prävention von Gewalt und Mobbing. Die AG  
Kooperation Schule-Jugendhilfe begleitet als 78er AG die Konzipierung und Umsetzung  
von Schulprojekten. (ID 418) 
 
2.1.1. Leistungsbeschreibung: 
Entsprechende Modellvorhaben verfolgen die Ziele, wie sie im Abschnitt Ziele des Kinder-, Jugend-  
und Familienförderplans beschrieben sind. Sie sind nach Bedarfsfeststellung im Zusammenwirken von  
Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe und Bildungseinrichtungen unter Einbindung des Schulträgers  
und des Schulamtes Brandenburg zu konzipieren. Das Konzept muss die Methoden und Maßnahmen  
beschreiben. Sie sollen alltagsintegriert und systemisch konzipiert sein. Letzteres beinhaltet maßgeblich  
die Einbindung von Eltern, Personensorgeberechtigten und Fachkräften.  
Der Fachdienst Kinder- und Jugendhilfe des Landkreises ist frühzeitig bei der Konzeptentwicklung  
zu beteiligen.  
 
Durchgeführte Maßnahmen sind hinsichtlich ihrer Wirkungen zu evaluieren. Der Landkreis wirkt aktiv  
in der jeweiligen Steuerungs- bzw. Lenkungsgruppe mit. 
 
2.1.2.Finanzierung: 
 
Neben den hier ausgewiesenen Einschränkungen bzw. Abweichungen gelten die Allgemeinen  
Fördergrundsätze. 
 
Der Mitteleinsatz erfolgt durch den Fachdienst Kinder- und Jugendhilfe als Geschäft der laufenden  
Verwaltung. Die Mittel der Abschnitte 2.1. und 2.2 sind untereinander deckungsfähig. 
 
 
Fachliche Ansprechpersonen    
Landkreis Potsdam-Mittelmark    Landkreis Potsdam-Mittelmark   
Fachdienst Kinder und Jugendhilfe Fachdienst Kinder und Jugendhilfe 
Andrea Illgen Sabrina Costrau 
Tel. 03327 739363 Tel.: 033841 91491 Mobil: 0160 4717123 
E-Mail: andrea.illgen@potsdam-mittelmark.de E-Mail: sabrina.costrau@potsdam-mittelmark.de   
  
Landkreis Potsdam-Mittelmark    Landkreis Potsdam-Mittelmark   
Fachdienst Kinder und Jugendhilfe Fachdienst Kinder und Jugendhilfe 
Anna Harpke Natalie Möllendorf 
Tel. 03327 739357 Mobil: 0160 4717714 Tel.: 03328 318187 Mobil: 0160 4717026 
E-Mail: anna.harpke@potsdam-mittelmark.de E-Mail: natalie-sophie.moellendorf @potsdam-

mittelmark.de   
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2.2. Moderation von Schulhilfekonferenzen  
 
Schulhilfekonferenzen dienen zur Koordination der Zusammenarbeit der verschiedenen Unter- 
stützungssysteme und der Entwicklung eines gemeinsamen Verständnisses der Situation der  
Kinder und Jugendlichen mit dem Ziel, die jeweiligen Lebens- und Lernperspektiven dieser Gruppe  
nachhaltig zu verbessern.  
 
Die Moderation der Schulhilfekonferenzen erfolgt durch ausgebildete Fachkräfte u.a.  
Schulsozialarbeiter*innen. Um den Schulsozialarbeiter*innen keine zeitlichen Ressourcen ihrer  
sozialpädagogischen Arbeit zu nehmen, soll die Moderation von Schulhilfekonferenzen über ein 
zusätzliches Honorar finanziert werden. 
 
2.2.1.Verfahren 
Im Falle einer geplanten Schulhilfekonferenz gilt es zunächst Kontakt zur zuständigen koordinierenden  
Lehrkraft der Sonderpädagogischen Förder- und Beratungsstelle herzustellen.  
Ziel der Kontaktaufnahme muss es sein, die dafür benötigten Kapazitäten der jeweiligen  
Schulsozialarbeiter*innen zu erfragen bzw. die Wahrscheinlichkeit einer Priorisierung abzufragen. 
 
Die koordinierende Lehrkraft nimmt Kontakt zur fachlichen Ansprechpartnerin auf und nach  
Prüfung wird ein Honorarvertrag erstellt. 
 
2.2.2. Finanzierung: 
 
Neben den hier ausgewiesenen Einschränkungen bzw. Abweichungen gelten die Allgemeinen  
Fördergrundsätze. 
 
Die Mittel der Abschnitte 2.1. und 2.2. sind untereinander deckungsfähig. 
 
 
Fachliche Ansprechpersonen    
Landkreis Potsdam-Mittelmark    Landkreis Potsdam-Mittelmark   
Fachdienst Kinder und Jugendhilfe Fachdienst Kinder und Jugendhilfe 
Andrea Illgen Paula Moritz 
Tel. 03327 739363 Tel.: 03381 533303   Mobil: 0160 4717043 
E-Mail: andrea.illgen@potsdam-mittelmark.de E-Mail: paula.moritz@potsdam-mittelmark.de   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


